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REGIO BASILIENSIS

Hochwasserschutz aus der Sicht des Bundesamtes
flir Wasserwirtschaft

Roberto Loat und Hans-Peter Willi

Zusammenfassung

Hochwasserkatastrophen verursachten in den letzten Jahren schwere Schéden im
In- und Ausland. Die Unwetter 1993 im Wallis und Tessin haben einmal mehr
bestdtigt, dass sich die Folgen aussergewdéhnlicher Naturereignisse nur zum Teil
durch aktive Schutzmassnahmen beeinflussen lassen. Will man kiinftig die Scha-
densumme nicht weiter ansteigen lassen, so miissen auch Anstrengungen zur
Verminderung des Schadenpotentials ergriffen werden. Raumplanerische Mass-
nahmen stellen dabei das grisste Erfolgspotential dar. Eine Siedlungsplanung,
welche die Naturgefahren ernst nimmt und Freirdume fiir die Naturereignisse
beldisst oder schafft, ist zweifellos die bessere Vorsorge als die Erstellung teurer
Bauwerke zur Sicherung falsch angelegter Bauzonen und Bauwerke. Das neue
Wasserbaugesetz (WBG) verlangt deshalb, dass der Hochwasserschutz primdr
durch den Unterhalt der Gewdsser und durch raumplanerische Massnahmen zu
gewdhrleisten ist.

1 Revision des Wasserbaugesetzes (WBG)

Die gesetzlichen und fachtechnischen Rahmenbedingungen fiir den Hochwasser-
schutz haben sich in den letzten Jahren erheblich verdndert. Mit dem Wandel im
Umweltbewusstsein sind auch die Anforderungen an den Hochwasserschutz gestie-
gen. Die schweren Unwetter von 1987 veranlassten das Bundesamt fiir Wasserwirt-
schaft, die Kriterien zum Schutz unseres Lebensraumes vor den Gefahren des
Wassers zu iiberpriifen. Die neuen Erkenntnisse wurden bei der Uberarbeitung des
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Wasserbaupolizeigesetzes aus dem Jahre 1877 beriicksichtigt. Am 1. Januar 1993
trat das neue Bundesgesetz iiber den Wasserbau (WBG), am 1. Dezember 1994 die
erginzende Wasserbauverordnung (WBYV) in Kraft. Die gesetzlichen Grundlagen
bezwecken den Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten vor schidlichen
Auswirkungen des Wassers.

2 Neuorientierung im Hochwasserschutz

Der Schutz unseres Lebensraumes hat mit minimalen Eingriffen in die Fliessgewiis-
ser zu erfolgen. Neben einem sachgerechten Unterhalt der Gewisser kommt dabei
den passiven, insbesondere den raumplanerischen Massnahmen eine grosse Bedeu-
tung zu. Eine Siedlungsentwicklung, welche die Naturgefahren ernst nimmt und
notwendige Freirdume fiir die Naturereignisse schafft, soll gezielt geférdert werden.

Die Kantone haben dafiir zu sorgen, dass die Gewisser und die Schutzbauten
fachgerecht unterhalten werden. Eine periodische Uberpriifung der Gefahrensitua-
tion und der Tauglichkeit der getroffenen Schutzmassnahmen soll dazu fiihren, dass
mogliche Verdnderungen und Schwachstellen vor einem Schadenereignis erkannt
werden konnen. Vorbeugen ist immer besser als heilen. Die Kantone haben dafiir
zu sorgen, dass Gefahrenkarten erarbeitet und Gefahrenkataster gefiihrt werden.
Diese bilden eine wichtige Grundlage fiir die Richt- und Nutzungsplanung. Der
wesentlichste Schritt ist die Beriicksichtigung der Hochwassergefahren in der
Nutzungsplanung. Sie regelt die Nutzung parzellenscharf und kann auch bauliche
Auflagen umfassen.

Abb. 1 Mangelnder Gewisserunterhalt; zerstorte Verbauungen erhdhen das Gefahrenpo-
tential. Aufnahme: H.P. Willi, Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, Bern
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Wenn ein angemessener Hochwasserschutz weder durch Unterhalt noch durch
passive Massnahmen gewéhrleistet werden kann, sind Eingriffe in Gewiésser erfor-
derlich. Eine sorgfiltige Interessenabwédgung ist dabei notwendig, damit die Ver-
haltnismaissigkeit im Gesamtinteresse gewahrt werden kann. Bei unverhédltnismés-
sigen Eingriffen oder Kosten miissen allenfalls die Schutzziele oder die Nutzung
tiberpriift und angepasst werden. Die Planung von Hochwasserschutzmassnahmen
an den Gewissern setzt Kenntnisse {iber die moglichen Naturprozesse und deren
Beeinflussbarkeit voraus. Wasser kann auf verschiedene Arten zerstorerisch wirken
(Erosion, Uberschwemmung, Ubermurung).

Mit dem Ziel, moglichst auch die grossen Schiden zu begrenzen, kommt dem
Schutz vor Extremereignissen heute eine immer grossere Bedeutung zu. Teure und
empfindliche Anlagen sollten besser vor Hochwasser geschiitzt werden als unemp-
findlichere, wie z. B. Landwirtschaftsfldchen (Differenzierung der Schutzziele).

3 Hochwasserschutz und Raumplanung

Die durch Naturereignisse verursachten wirtschaftlichen Schiden konnten vermin-
dert werden, wenn wir unsere Aktivitidten vermehrt den natiirlichen Gegebenheiten
anpassen wiirden. Die neuen Anforderungen an den Hochwasserschutz unterstrei-
chen die Bedeutung der Raumplanung und damit die Bedeutung der Vorsorge.
Obwohl bereits im Raumplanungsgesetz verlangt, sind die Naturgefahren in der
Richt- und Nutzungsplanung bisher nur liickenhaft beriicksichtigt worden. Dies
trifft insbesondere im Bereich Hochwasser zu. Ein wesentlicher Grund dafiir liegt

Abb. 2 Dammbriiche mit Uberschwemmungen bei Hochwasser 1987, Reussebene im Kan-
ton Uri. Aufnahme: H.P. Willi, Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, Bern
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Abb. 3 Murgang bei Hochwasser 1987, Poschiavo im Kanton Graubiinden.
Aufnahme: H.P. Willi, Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, Bern

beim Fehlen von Grundlagen fiir die Beurteilung der Wassergefahren und deren
Umsetzung in die Richt- und Nutzungsplanung sowie Liicken in den kantonalen
Gesetzgebungen und beim Vollzug. Im Raumplanungsbericht 1987 des Bundes
wird auf diese Probleme hingewiesen. Der Bundesrat hat 1989 ein Realisierungs-
programm beschlossen, mit welchem der Vollzug des Raumplanungsgesetzes ver-
bessert werden soll. In diesem Rahmen ist das Bundesamt fiir Wasserwirtschaft mit
der Ausarbeitung von “Empfehlungen zur Behandlung des Gefahrenpotentials des
Wassers in der Richt- und Nutzungsplanung™ beauftragt worden. Die Empfehlun-
gen sollen Wege aufzeigen, wie die Wassergefahren mittels Gefahrenkataster und
Gefahrenkarten erfasst und in die Raumplanung umgesetzt werden konnen. Zu
beriicksichtigen sind die Wassergefahren insbesondere:
a) bei der Erarbeitung oder Genehmigung von Richt- und Nutzungsplinen, Kon-
zepten und Sachplinen;
b) bei der Planung, Errichtung, Verdinderung oder Nutzung von Bauten und
Anlagen und
c) bei der Erteilung von Konzessionen oder Bewilligungen fiir Bauten und Anla-
gen.

Eine interdisziplinire Arbeitsgruppe “Gefahrenpotential Wasser” des BWW
erarbeitet zur Zeit die entsprechenden Grundlagen. Damit sollten kiinftig die
Wassergefahren in der ganzen Schweiz nach einheitlichen Kriterien und Mass-
stiiben beurteilt und bei allen raumwirksamen Titigkeiten beriicksichtigt werden.

Die Fliessgewdsser sind heute hdufig korrigiert und auf einen minimalen Raum
zurlickgedringt worden. Fiir einen wirksameren Hochwasserschutz und die Bertick-
sichtigung 6kologischer Aspekte muss dem Gewisser oft mehr Raum zur Verfii-
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gung gestellt werden (z.B. Erhaltung natiirlicher Uberflutungsriume, Schaffung
ausreichender Ubergiinge zwischen Land und Wasser). Dieser Raum sollte mit
planerischen Mittel auf einer ganzheitlichen Basis festgelegt werden. Zur Zeit
fehlen praxisgerechte Verfahren zur Festlegung des notwendigen Raumbedarfs fiir
ein Fliessgewisser. Unter Umstédnden wire eine Ausscheidung einer eigentlichen
Gewisserzone (analog Bauzonen, Schutzzonen usw.) sinnvoll. Bei der Uberarbei-
tung von Nutzungsplidnen sowie bei Meliorationen und Giiterzusammenlegungen
konnen durch die Beriicksichtigung der Raumbediirfnisse der Gewdésser Nutzungs-
konflikte entschirft oder gar vermieden werden. Das Bundesamt fiir Wasserwirt-
schaft unterstiitzt eine entsprechende Studie zur Schliessung dieser Liicken.

4 Hochwasserschutz und Okologie

Der Wasserbau hat heute naturnah zu sein. Hochwasserschutzmassnahmen haben
die Anforderungen gemiss WBG wie auch gemiss Gewisserschutzgesetz (GSchG)
zu erfiillen. Neue Projekte, Verbesserungen oder Instandstellungen bestehender
Schutzbauten haben die Umweltanliegen zu beriicksichtigen. Innerhalb des Projekt-
perimeters sind okologische Verbesserungen in die Projekte zu integrieren. Die
Losung der verschiedenen Interessenkonflikte zwischen Nutzung, Hochwasser-
schutz und Naturschutz erfordert interdisziplindre Zusammenarbeit sowie Kreati-
vitdt und Kompromissbereitschaft.

Abb. 4 Beispiel fiir Objektschutzmassnahmen in einem potentiellen Uberflutungsgebiet,
Hochwasser 1993, Saas Balen im Kanton Wallis.
Aufnahme: H.P.Willi, Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, Bern
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Anforderungen an den Hochwasserschutz

Das neue Wasserbaugesetz (WBG) vom 21. Juni 1991 hat zum Ziel, den Lebensraum mit
minimalen Eingriffen in die Fliessgewésser zu schiitzen. Dabei kommt der Gefahrenanalyse,
der Differenzierung der Schutzziele, der zweckmissigen Massnahmenplanung und der
Begrenzung des verbleibenden Risikos eine zentrale Bedeutung zu (vgl. Abb. 5).

I Gefahrenanalyse

Das Erkennen der Gefahrensituation, des gefihrdenden Prozesses und der Wirkung dessel-
ben ist entscheidend fiir die richtige Wahl und Bemessung von Schutzmassnahmen. Wich-
tige Grundlagen bilden dabei Gefahrenkataster und Gefahrenkarten.

Hochwasser bzw. Murgiinge gefihrden vorwiegend durch:

— Erosion
Tiefen- und Seitenerosionen in Gerinnen, verbunden mit nachbrechenden Uferbéschun-
gen (Ufererosion), stellen gefihrliche Prozesse flir Bauten und Anlagen dar, welche
dadurch zum Einsturz gebracht werden konnen. Erosionen konnen Murginge, gross-
flichige Rutschungen und schidliche Ablagerungen auslosen. Uberdies bewirken sie
Materialumlagerungen und beeinflussen den Geschiebehaushalt.

- Uberschwemmung
Uberschwemmungen werden gefihrlich, wenn im Uberflutungsbereich griossere Wasser-
tiefen oder starke Stromungen auftreten. Dabei kénnen mehr oder weniger grobe Fest-
stoffe abgelagert werden (Ubersarung). Selbst geringe Wassertiefen konnen betrichtliche
Schiiden verursachen. Geschiebeablagerungen in Gerinnen sowie Verklausungen durch
Holz oder Geschiebe an Bauwerken (Durchlédsse, Briicken) und natiirlichen Engstellen
sind oft die entscheidenden Ausléser.

- Ubermurung
Als “Ubermurungen” werden die Ablagerungen von Murgiingen bezeichnet. Sie stellen
hiufig den gefihrlichsten Prozess dar. Hohe Fliessgeschwindigkeiten, grosse Feststoff-
frachten und michtige Ablagerungen verursachen im Kegelbereich von Wildbichen oft
schwere Schiden.

2 Differenzierung der Schutzziele

Die Festlegung der Schutzziele und damit der Bemessungshochwasser ist bei einem Projekt
ein Entscheid von grosser technischer und finanzieller Tragweite. Die Wahl der Schutzziele
richtet sich nach den zu schiitzenden Werten. Je nach Objektkategorie (z.B. Siedlung,
Infrastrukturanlage, Landwirtschaftsfliche) werden verschiedene Bemessungsgrossen an-
gewandt. Der friiher iibliche generelle Ausbau auf ein Jahrhunderthochwasser (HQ100) hat
keine allgemeine Giiltigkeit mehr. Bei sehr hohen Sachwerten empfiehlt es sich, den
Schutzgrad hoher anzusetzen; bei landwirtschaftlich genutzten Flichen ist der Schutzgrad
in der Regel zu reduzieren. Abb. 6 zeigt ein Beispiel fiir eine mogliche Differenzierung der
Schutzziele.

Die definitiven Schutzziele werden im Rahmen der Massnahmenplanung unter sorgfiltiger
Interessenabwigung iterativ festgelegt. Bei tibermissigen Kosten oder anderen schwer-
wiegenden Nachteilen sind Nutzungen bzw. Schutzziele zu tiberpriifen und eventuell
anzupassen.

Durch eine geeignete Abgrenzung des Projektgebietes ist sicherzustellen, dass es zu keiner
Verlagerung des Risikos kommt.
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3 Massnahmenplanung

Ist der aktuelle Schutzgrad niedriger als das Schutzziel, besteht ein Schutzdefizit. Werden
Massnahmen zur Behebung solcher Defizite geplant, so ist folgende gesetzlich verankerte
Rangordnung zu beachten:

— sachgerechter Unterhalt der Gewisser und raumplanerische Massnahmen;

— bauliche Schutzmassnahmen an Gewiissern.

Sachgerechter Unterhalt der Gewiisser

Unter “sachgerechtem Unterhalt der Gewésser” wird der Erhalt der Abflusskapazitét und
der Wirksamkeit baulicher Schutzmassnahmen verstanden. Der Unterhalt umfasst u.a. die
Entfernung von Biischen und Bidumen, welche das Durchflussprofil einengen und die
Stabilitdat der Korrektionswerke gefdhrden, die Entfernung von Wildholz aus dem Wir-
kungsbereich des Hochwassers, die Entfernung gefihrlicher Auflandungen, die Leerung
von Geschiebesammlern und die Behebung kleinerer Schiden an den Verbauungswerken.
Bei Unterhaltsarbeiten sind die Anliegen des Naturschutzes und der Fischerei zu beriick-
sichtigen. Der sachgerechte Unterhalt ist eine Daueraufgabe. Trotz sorgsamem Unterhalt
ist die Lebensdauer verschiedener Schutzbauten beschriinkt. Eine periodische Uberpriifung
der Tauglichkeit der getroffenen Schutzmassnahmen dient dazu, mogliche Schwachstellen
vor einem Schadenereignis zu erkennen (z. B. Instabilitit alter Ddmme).

Raumplanerische Massnahmen

Durch das Meiden von Gefahrengebieten und den Erlass von Bauauflagen (z.B. Bauverbote
in stark gefdhrdeten Gebieten, Objektschutzmassnahmen, Anbauvorschriften bei landwirt-
schaftlicher Nutzung) kann eine Zunahme des Schadenpotentials begrenzt oder gar verhin-
dert werden. Dabei sind auch volkswirtschaftliche Aspekte einzubeziehen (Interessenab-
wigung). Die Kantone sind verpflichtet, Gefahrenkataster und Gefahrenkarten zu erarbeiten
und diese in der Richt- und Nutzungsplanung zu beriicksichtigen. Fiir Massnahmen zum
Schutz von Bauten und Anlagen, die in ausgeschiedenen Gefahrenzonen oder bekannten
Gefahrengebieten erstellt werden, wird grundsitzlich keine Abgeltung gewihrt. Bei beste-
henden Siedlungen, die in Gefahrengebieten liegen und im 6ffentlichen Gesamtinteresse
schiitzenswert erscheinen, oder bei standortgebundenen Bauten und Anlagen sind Aus-
nahmen moglich.

Bauliche Schutzmassnahmen an Gewissern

Infolge der intensiven baulichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte und der damit verbun-
denen gesteigerten Nutzung sind an vielen Orten Schutzdefizite entstanden, die nicht mehr
allein mit Unterhalts- und planerischen Massnahmen behoben werden kénnen. Bauliche
Schutzmassnahmen an Gewissern werden deshalb auch kiinftig noch erforderlich sein. Die
Planung solcher Massnahmen setzt Kenntnisse {iber die moglichen Naturprozesse und deren
Beeinflussbarkeit voraus. Die Massnahmen sind moglichst naturnah und landschaftsgerecht
auszufiihren. Notfalleingriffe nach eingetretenen Schiden diirfen diesen Grundsétzen nicht
auf Dauver zuwiderlaufen.

4 Begrenzung des verbleibenden Risikos

Die Unwetterereignisse 1987 und 1993 haben einmal mehr gezeigt, dass keine absolute
Sicherheit gewihrleistet werden kann. Zudem ist bekannt, dass hydrologische Berechnun-
gen mit Unsicherheiten behaftet sind. Uberlegungen iiber die Auswirkungen eines fiktiven
Hochwasserereignisses, das die Dimensionierungsgrossen iiberschreitet, geben Aufschluss
iiber das verbleibende Risiko und eventuell zu erwartende Schidden. Sie ermoglichen es,
bauliche Schwachstellen, potentielle Uberschwemmungsflichen und gefihrdete Objekte zu
erkennen. Oft lédsst sich das verbleibende Risiko im Rahmen der Massnahmenplanung mit
zusiitzlichen Mitteln wirkungsvoll vermindern (z. B. Freihalten von Uberschwemmungsfli-
chen, Geldndeanpassungen, tiefere Bauwerksfundationen, temporire Schutzmassnahmen).
Auch nach der Realisierung der Massnahmen verbleibt stets ein gewisses Risiko (Restrisi-
ko). Durch eine Notfallplanung (Friihwarndienste, Evakuationspléne, Rettungsdienste usw.)
soll der Verlust von Menschenleben soweit wie méglich vermieden werden.
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jektka ; Bemessungsabfiuss
Ob legorie HQq |HQ10 |HQ20 HQ5q HQqgo |[EHQ |PMF
' I
A| Naturlandschaften  |-}—————|f——- kein Bemessungsabfluss| —————}—————==—
|
Q a Q b

Landwirtschaftliche ———
Extensivflaichen

c Landwirtschaftliche
Intensivflichen

Qp
D Einzelgebéude und
Infrastrukturanlagen I i
Qp
E Infrastrukturanlagen von ——
nationaler Bedeutung —
Qa Qp
F Geschl. Siedlungen o
und Industrie i SR
Sonderobjekte /
Gl sonderisikess T im Einzelfall zu bestimmen ————————————-
Qa = Schadengrenze EHQ = Extremhochwasser
Qp = Gefahrengrenze PMF = Probable Maximum Flood

Schaden oder Veranderungen nicht zu erwarten oder unzuldssig (vollstandiger Schutz)
- = Bereich des zu wahlenden Bemessungsabflusses
:] = Grosse Schaden oder Veranderungen zugelassen (fehlender Schutz)

Abb. 6  Beispiel fiir die Differenzierung der Schutzziele im Kanton Uri. Der Bemessungs-
abfluss ist entsprechend der Objektkategorie zu wihlen.

Im neuen Wasserbaugesetz ist festgelegt, welche Anforderungen Hochwasser-
schutzprojekte zu erfiillen haben. So miissen die Gewisser einer vielfaltigen Tier-
und Pflanzenwelt als Lebensgrundlage dienen, und eine standortgerechte Ufer-
vegetation soll gedeihen konnen. Es ist ein moglichst natiirlicher Wasserhaushalt
zu gewihrleisten. Bei Eingriffen ist die Linienfithrung so natiirlich wie méglich zu
erhalten.

Durch Meliorationen und Hochwasserschutzmassnahmen wurden in der Ver-
gangenheit zahlreiche Gewiisser in ihrer vielfiltigen Funktion als Lebensraum
beeintrichtigt. Die Aufwertung verbauter monotoner Gewisser zu attraktiven
Lebensrdumen ist eine Aufgabe der Gegenwart. Der Bund kann sich finanziell an
Revitalisierungsmassnahmen beteiligen. Dabei haben Massnahmen Prioritit, die
der Wiederherstellung einer natiirlichen Fliessgewésserdynamik dienen (Verbesse-
rung der Vernetzung von Lebensrdumen), insbesondere Ausdolungen sowie die
Schaffung ausreichender Ubergangsbereiche zwischen Land und Wasser.

Obwohl von Seiten des Bundes zur Zeit fiir reine Revitalisierungsprojekte
praktisch keine finanziellen Mittel zur Verfiigung stehen, sollten auf allen Stufen
die Moglichkeiten genutzt werden, den Gewissern soviel Freiraum wie moglich zu
gewihren, ohne den angemessenen Schutz unseres Lebensraumes zu vergessen.

227



Literatur

Bundesgesetz iiber die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979.
Bundesgesetz iiber den Gewisserschutz vom 24. Januar 1991.
Bundesgesetz iiber den Wasserbau vom 21. Juni 1991.

Hochwasserschutz an Fliessgewissern, Wegleitung 1982, Bundesamt fiir Wasser-
wirtschaft.

Ursachenanalyse der Hochwasser 1987, Ergebnisse der Untersuchungen, Mittei-
lung Nr. 4 des Bundesamtes fiir Wasserwirtschaft.

Ursachenanalyse der Hochwasser 1987, Schlussbericht, Mitteilung Nr. 5 des Bun-
desamtes fiir Wasserwirtschaft.

Hochwasser 1987, Schlussfolgerungen fiir den Hochwasserschutz im Kanton Uri,
Bauamt Uri, 6460 Altdorf.

Richtlinie fiir den Hochwasserschutz vom 9. Juni 1992, Kanton Uri.

228



	Hochwasserschutz aus der Sicht des Bundesamtes für Wasserwirtschaft

